
 

 

 

 

QUACERT Gesellschaft zur Zertifizierung 
von Qualitätsmanagement-Systemen mbH 
Eutighofer Straße 137 
73525 Schwäbisch Gmünd 
Deutschland, Baden-Württemberg 

 

Angaben zum Zertifikat 

Nummer des Zertifikats: QC-EFB-Z-05/018-001  

Folgezertifizierung 

Vorgangsnummer: ZZHT005000099013 

Das Zertifikat beinhaltet sechs Anlagen. 

☐ Das Zertifikat wird nur für einen bestimmten Betriebsteil erteilt (siehe Anlage(n)) 

☒ Das Zertifikat wird nur für bestimmte Abfallarten, Tätigkeiten oder Standorte erteilt (siehe Anlagen eins bis 

sechs). 

Das Zertifikat ist gültig bis zum 26.09.2026. 

Name und Anschrift des Entsorgungsfachbetriebes (Hauptsitz): 

Zollikofer GmbH & Co. KG 

Starkenhofer Straße 16 

88410 Bad Wurzach-Seibranz 

Deutschland Baden-Württemberg  

Registernummer: HRA 610443 

Registergericht:  Amtsgericht Ulm 

Der Betrieb ist berechtigt, im Hinblick auf die in der Anlage zu diesem Zertifikat genannten Standorte, Tätigkeiten 
und Abfallarten das Überwachungszeichen der obengenannten technischen Überwachungsorganisation oder 
Entsorgergemeinschaft und die Bezeichnung 

„Entsorgungsfachbetrieb“ 

gemäß § 56 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes in Verbindung mit der Entsorgungsfachbetriebeverordnung zu 
führen. 

Prüfdatum:   27.03.2025 Sachverständiger, der die Überprüfung durchgeführt hat: 
Ingrid Strecker  

 

___________________________________ 

Unterschrift 

Ausstellungdatum: 29.07.2025  Leiter der Zertifizierungsorganisation:  

Dominik Hauser 

 

____________________________________ 

Unterschrift 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Seibranz 
1.2 Straße:    Starkenhofer Straße 16 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 88410 Ort: Bad Wurzach-Seibranz 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

2.1 Sammeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43080930(7) 

2.1.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.1.2 weltweit    ☒ 

2.2 Befördern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43080930(7) 

2.2.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.2.2 weltweit    ☒ 
 

3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Fuhrpark 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☒ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 
 

Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

03 01 04* Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere, die 
gefährliche Stoffe enthalten 

- 

04 01 03* Entfettungsabfälle, lösemittelhaltig, ohne flüssige Phase - 

06 03 13* feste Salze und Lösungen, die Schwermetalle enthalten - 

06 03 15* Metalloxide, die Schwermetalle enthalten - 

06 06 02* Abfälle, die gefährliche Sulfide enthalten - 

06 10 02* Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

06 13 02* gebrauchte Aktivkohle (außer 06 07 02) - 

06 13 04* Abfälle aus der Asbestverarbeitung - 

06 13 05* Ofen- und Kaminruß - 

07 01 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

07 02 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

- 

07 03 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

07 04 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

07 04 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

07 05 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

07 05 13* feste Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

https://www.umwelt-online.de/regelwerk/abfall/krwabfg/kreis.vo/avv2.htm#x0607
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

07 06 10* andere Filterkuchen, gebrauchte Aufsaugmaterialien - 

10 01 04* Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung - 

10 01 14* Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfall-
mitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten 

- 

10 01 16* Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

10 01 18* Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten - 

10 02 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

10 03 19* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

10 03 23* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

10 05 03* Filterstaub - 

10 05 05* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung - 

10 06 03* Filterstaub - 

10 06 06* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung - 

10 08 15* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

10 09 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

- 

10 09 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

- 

10 09 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

10 09 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten - 

10 09 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten - 

10 10 05* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande vor dem Gie-
ßen 

- 

10 10 07* gefährliche Stoffe enthaltende Gießformen und -sande nach dem 
Gießen 

- 

10 10 09* Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

10 10 11* andere Teilchen, die gefährliche Stoffe enthalten - 

10 10 13* Abfälle von Bindemitteln, die gefährliche Stoffe enthalten - 

10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle ent-
halten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren) 

- 

10 11 15* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

10 11 19* feste Abfälle aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

- 

10 12 09* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

10 13 09* asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

10 13 12* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

11 01 13* Abfälle aus der Entfettung, die gefährliche Stoffe enthalten - 

11 01 98* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

11 02 07* andere Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

11 03 02* andere Abfälle - 

12 01 16* Strahlmittelabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

- 

15 01 11* Verpackungen aus Metall, die eine gefährliche feste poröse Matrix 
(z.B. Asbest) enthalten, einschließlich geleerter Druckbehältnisse 

- 

15 02 02* Aufsaug- und Filtermaterialien (einschließlich Ölfilter a. n. g.), Wisch-
tücher und Schutzkleidung, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

- 

16 01 09* Bauteile, die PCB enthalten - 

16 01 11* asbesthaltige Bremsbeläge - 

16 01 21* gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 
16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen 

- 

16 02 10* gebrauchte Geräte, die PCB enthalten oder damit verunreinigt sind, 
mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 02 09 fallen 

- 

16 02 12* gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten - 

16 02 15* aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bauteile - 

16 03 03* anorganische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

16 03 05* organische Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

16 04 01* Munitionsabfälle - 

16 04 02* Feuerwerkskörperabfälle - 

16 06 01* Bleibatterien - 

16 06 02* Ni-Cd-Batterien - 

16 06 03* Quecksilber enthaltende Batterien - 

16 07 09* Abfälle, die sonstige gefährliche Stoffe enthalten - 

16 08 02* gebrauchte Katalysatoren, die gefährliche Übergangsmetalle oder 
deren Verbindungen enthalten 

- 

16 08 05* gebrauchte Katalysatoren, die Phosphorsäure enthalten - 

16 08 07* gebrauchte Katalysatoren, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

- 

17 01 06* Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen 
und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten 

- 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

- 

17 03 01* kohlenteerhaltige Bitumengemische - 

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

17 04 09* Metallabfälle, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind - 

17 04 10* Kabel, die Öl, Kohlenteer oder andere gefährliche Stoffe enthalten - 

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten - 

17 05 07* Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält - 

17 06 01* Dämmmaterial, das Asbest enthält - 

17 06 03* anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder 
solche Stoffe enthält 

- 

17 06 05* asbesthaltige Baustoffe - 

17 08 01* Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt 
sind 

- 

17 09 01* Bau- und Abbruchabfälle, die Quecksilber enthalten - 

17 09 02* Bau- und Abbruchabfälle, die PCB enthalten (z.B. PCB-haltige Dich-
tungsmassen, PCB-haltige Bodenbeläge auf Harzbasis, PCB-haltige 
Isolierverglasungen, PCB-haltige Kondensatoren) 

- 

17 09 03* sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), 
die gefährliche Stoffe enthalten 

- 

18 01 03* Abfälle, an deren Sammlung und Entsorgung aus infektionspräventi-
ver Sicht besondere Anforderungen gestellt werden 

- 

19 01 05* Filterkuchen aus der Abgasbehandlung - 

19 01 07* feste Abfälle aus der Abgasbehandlung - 

19 01 10* gebrauchte Aktivkohle aus der Abgasbehandlung - 

19 01 11* Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken, die gefährliche Stoffe ent-
halten 

- 

19 01 13*  Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

19 01 15* Kesselstaub, der gefährliche Stoffe enthält - 

19 02 09* feste brennbare Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

19 02 11* sonstige Abfälle, die gefährliche Stoffe enthalten - 

19 03 06* als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle - 

19 04 02* Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung - 

19 10 03* Schredderleichtfraktionen und Staub, die gefährliche Stoffe enthalten - 

19 10 05* andere Fraktionen, die gefährliche Stoffe enthalten - 

19 11 01* gebrauchte Filtertone - 

19 11 07* Abfälle aus der Abgasreinigung - 

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält - 

19 12 11* sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen, die gefährliche Stoffe enthalten 

- 

19 13 01* feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe 
enthalten 

- 

20 01 21* Leuchtstoffröhren und andere quecksilberhaltige Abfälle - 

20 01 23* gebrauchte Geräte, die Fluorchlorkohlenwasserstoffe enthalten - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

20 01 33* Batterien und Akkumulatoren, die unter 16 06 01, 16 06 02 oder 16 
06 03 fallen, sowie gemischte Batterien und Akkumulatoren, die sol-
che Batterien enthalten 

- 

20 01 35* gebrauchte elektrische und elektronische Geräte, die gefährliche 
Bauteile 6 enthalten, mit Ausnahme derjenigen, die unter 20 01 21 
und 20 01 23 fallen 

- 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält - 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Seibranz 
1.2 Straße:    Starkenhofer Straße 16 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 88410 Ort: Bad Wurzach-Seibranz 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

2.7 Handeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43080930(7) 

2.7.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.7.2 weltweit    ☒ 

2.8 Makeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43080930(7) 

2.8.1 nur deutschlandweit ☐ 

2.8.2 weltweit  ☒ 

 
3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Handeln und Makeln, Büro 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 
Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft - 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle - 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanblatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

- 

03 01 99 Abfälle a. n. g. - 

03 03 05 De-inking-Schlämme aus dem Papierrecycling - 

03 03 07 Mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und 
Pappabfällen 

- 

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mecha-
nischen Abtrennung 

- 

07 02 11* Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die ge-
fährliche Stoffe enthalten 

- 

07 02 12 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, mit Aus-
nahme derjenigen die unter 07 02 11 fallen 

- 

10 11 11* Glasabfall in kleinen Teilchen und Glasstaub, die Schwermetalle ent-
halten (z.B. aus Kathodenstrahlröhren) 

- 

10 11 12 Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, das unter 10 11 11 fällt - 

12 01 05 Kunststoffspäne und -drehspäne - 

15 01 01 Verpackungen aus Papier und Pappe - 

15 01 02 Verpackungen aus Kunststoff - 

15 01 03 Verpackungen aus Holz - 

15 01 05 Verpackungen - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

15 01 10* Verpackungen, die Rückstände gefährliche Stoffe enthalten oder 
durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

- 

16 06 05 andere Batterien und Akkumulatoren - 

17 02 01 Holz - 

17 02 04* Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch 
gefährliche Stoffe verunreinigt sind 

- 

17 05 04 Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fal-
len 

- 

17 09 04 Gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahmen derjenigen, die 
unter 17 09 02 und 17 09 03 fallen 

- 

19 05 03 Nicht spezifikationsgerechter Kompost - 

19 08 01 Sieb und Rechenrückstände - 

19 08 02 Sandfangrückstände - 

19 08 05 Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser - 

19 10 04 Schredderleichtfraktionen und Staub mit Ausnahme derjenigen, die 
unter 19 10 03 fallen 

- 

19 12 01 Papier und Pappe - 

19 12 06* Holz, das gefährliche Stoffe enthält - 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt - 

19 12 10 Brennbare Abfälle (Brennstoffe aus Abfällen) - 

19 12 12 Sonstige Abfälle (einschl. Materialmischungen) aus der mechani-
schen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 
19 12 11 fallen 

- 

20 01 01 Papier und Pappe - 

20 01 02 Glas - 

20 01 37* Holz, das gefährliche Stoffe enthält - 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt - 

20 01 39 Kunststoffe - 

20 03 01 Gemischte Siedlungsabfälle - 

20 03 07 Sperrmüll - 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Riedlings 
1.2 Straße:    An der Hand 7 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 88299 Ort: Leutkirch 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit  

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43400210(2) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43400210(2) 

☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

 
3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Freifläche, überdachte Fläche, 4. BImschV Nr. 8.12.2 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 

Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung 
Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe - 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft - 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle - 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanblatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

- 

03 01 99 Abfälle a. n. g. - 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle - 

03 03 10 Faserabfälle, Faser-, Füller- und Überzugsschlämme aus der mecha-
nischen Abtrennung 

- 

03 03 11 Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Aus-
nahme derjenigen, die unter 03 03 10 fallen 

- 

15 01 03 Verpackungen aus Holz - 

17 02 01 Holz - 

19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen - 

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen - 

19 05 03 nicht spezifikationsgerechter Kompost - 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung 
Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt - 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle - 

20 03 07 Sperrmüll Dabei handelt es sich nur um die 
Altholzkategorien A I, A II und A III 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Riedlings 
1.2 Straße:    An der Hand 7 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 88299 Ort: Leutkirch 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43400210(2) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H43400210(2) 

☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

 
3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Stationäre Schredder- und Siebanlage, mobiler Schredder, 4. BImSchV Nr. 8.11.2.4 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 
Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft - 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle - 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanblatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

- 

03 01 99 Abfälle a. n. g. - 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle - 

15 01 03 Verpackungen aus Holz - 

17 02 01 Holz - 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt - 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt - 

20 03 07 Sperrmüll Dabei handelt es sich nur um die 
Altholzkategorien A I, A II und A III 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Kehl 
1.2 Straße:    Robert-Koch-Straße 4 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 77694 Ort: Kehl 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

2.3 Lagern ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H29205140(6) 

2.3.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.3.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H29205140(6) 

☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

 
3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Freifläche, überdachte Fläche, 4. BImschV Nr. 8.12.2 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 
Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe - 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft - 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle - 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanblatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

- 

03 01 99 Abfälle a. n. g. - 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle - 

15 01 03 Verpackungen aus Holz - 

17 02 01 Holz - 

19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen - 

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen - 

19 05 03 Nicht spezifikationsgerechter Kompost - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt - 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 12 11 fallen 

- 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt - 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle - 

20 03 07 Sperrmüll - 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 
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Name des Entsorgungsfachbetriebs: Zollikofer GmbH & Co. KG 

1. Standort: 

1.1 Bezeichnung des Standorts: Kehl 
1.2 Straße:    Robert-Koch-Straße 4 
1.3. Staat: D Bundesland: Baden-Württemberg Postleitzahl: 77694 Ort: Kehl 
 

2. Zertifizierte Tätigkeit 

2.4 Behandeln ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H29205140(6) 

2.4.1 zwecks Verwertung (Nr. 2.5) ☒ 

2.4.2 zwecks Beseitigung (Nr. 2.6) ☐ 

2.5 Verwerten ☒  Kennnummer nach § 28 NachwV: H29205140(6) 

☒ vorbereitend  ☐ abschließend 

2.5.1 Vorbereitung zur Wiederverwendung ☐ 

2.5.2 Recycling ☐ 

2.5.3 sonstige Verwertung ☐ 

 
3. Beschreibung der abfallwirtschaftlichen Tätigkeit, insbesondere der Anlagentechnik: 

Stationäre Schredder- und Siebanlage, . BImSchV Nr. 8.11.2.4 
 

4. Abfallarten nach dem Anhang zur AVV: 

4.1 alle Abfallarten ☐ 

4.2 alle nicht gefährlichen Abfälle ☐ 

4.3 alle gefährlichen Abfälle  ☐ 

4.4 bestimmte Abfallarten  ☒ 

 
Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 

Bemerkungen 

02 01 03 Abfälle aus pflanzlichem Gewebe - 

02 01 07 Abfälle aus der Forstwirtschaft - 

03 01 01 Rinden- und Korkabfälle - 

03 01 05 Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanblatten und Furniere mit 
Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen 

- 

03 01 99 Abfälle a. n. g. - 

03 03 01 Rinden- und Holzabfälle - 

15 01 03 Verpackungen aus Holz - 

17 02 01 Holz - 

19 05 01 nicht kompostierte Fraktion von Siedlungs- und ähnlichen Abfällen - 

19 05 02 nicht kompostierte Fraktion von tierischen und pflanzlichen Abfällen - 

19 05 03 Nicht spezifikationsgerechter Kompost - 
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Abfallschlüssel AVV-Bezeichnung Einschränkungen/ 
Bemerkungen 

19 12 07 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 19 12 06 fällt - 

19 12 12 sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mecha-
nischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die un-
ter 19 12 11 fallen 

- 

20 01 38 Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt - 

20 02 01 biologisch abbaubare Abfälle - 

20 03 07 Sperrmüll - 

 
Ergeben sich Änderungen im Betrieb bzgl. der genannten Abfallarten, so ist unverzüglich QUACERT zu unterrichten. An-

sonsten verliert das Zertifikat seine Gültigkeit. 


